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UND DES RATES zur Änderung der Richtlinie 2010/40/EU hinsichtlich des 
Zeitraums für den Erlass delegierter Rechtsakte  
- Ergebnis der ersten Lesung des Europäischen Parlaments 
(Straßburg, 13. bis 16. November 2017)  

I. EINLEITUNG 

Im Einklang mit Artikel 294 AEUV und mit der Gemeinsamen Erklärung zu den praktischen 

Modalitäten des Mitentscheidungsverfahrens1 haben der Rat, das Europäische Parlament und die 

Kommission informelle Gespräche geführt, um in erster Lesung zu einer Einigung über dieses 

Dossier zu gelangen und somit eine zweite Lesung und die Einleitung des Vermittlungsverfahrens 

zu vermeiden. 

In diesem Zusammenhang hat die Berichterstatterin Gesine MEISSNER (ALDE, DE) im Namen 

des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr Kompromissabänderungen (Abänderungen 1-9) 

zu dem Beschlussvorschlag vorgelegt. Über diese Änderungsanträge war bei den oben erwähnten 

informellen Gesprächen Einvernehmen erzielt worden. 

                                                 
1 ABl. C 145 vom 30.6.2007, S. 5. 
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II. ABSTIMMUNG 

Das Parlament hat bei seiner Abstimmung im Plenum am 15. November 2017 die 

Kompromissabänderungen an dem vorgeschlagenen Beschluss angenommen. Der so geänderte 

Kommissionsvorschlag stellt den Standpunkt des Parlaments in erster Lesung dar und ist in dessen 

legislativer Entschließung (siehe Anlage) enthalten2. 

Der Standpunkt des Parlaments entspricht der zuvor zwischen den Organen getroffenen 

Vereinbarung. Folglich dürfte der Rat in der Lage sein, den Standpunkt des Parlaments zu billigen. 

Der Gesetzgebungsakt würde anschließend in der Fassung des Standpunkts des Parlaments erlassen. 

 

 

                                                 
2 Im Standpunkt des Parlaments in der Fassung der legislativen Entschließung sind die 

Änderungen gegenüber dem Kommissionsvorschlag wie folgt markiert: Ergänzungen zum 
Kommissionsvorschlag sind durch Fettdruck und Kursivschrift kenntlich gemacht. Das 
Symbol  
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ANLAGE 

P8_TA-PROV(2017)0429 

Zeitraum für den Erlass delegierter Rechtsakte ***I 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 15. November 2017 zu dem 
Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 
Richtlinie 2010/40/EU hinsichtlich des Zeitraums für den Erlass delegierter Rechtsakte 
(COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD)) 

 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2017)0136), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 91 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet 
wurde (C8-0116/2017), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
vom 5. Juli 20173, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 27. Oktober 2017 
gemachten Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr 
(A8-0332/2017), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission 
sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
3  ABl. C 345 vom 13.10.2017, S. 67. 
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P8_TC1-COD(2017)0060 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 15. November 2017 

im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2017/... des Europäischen Parlaments und des 

Rates zur Änderung der Richtlinie 2010/40/EU hinsichtlich des Zeitraums für den Erlass 

delegierter Rechtsakte 

 

 — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 91, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses4, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren5, 

                                                 
4 ABl. C 345 vom 13.10.2017, S. 67. 
5 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 15. November 2017.  
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie 2010/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates6 sieht die 

Ausarbeitung von Spezifikationen für vorrangige Maßnahmen in vorrangigen Bereichen vor. 

(2) Seit dem Inkrafttreten der Richtlinie 2010/40/EU hat die Kommission vier delegierte 

Rechtsakte im Zusammenhang mit vorrangigen Maßnahmen gemäß der Richtlinie erlassen. 

Sie betreffen vor allem eCall und Mechanismen für die Weitergabe von Daten zur 

Erleichterung des elektronischen Datenaustauschs zwischen den zuständigen Behörden, 

Akteuren und den Anbietern von Diensten einschlägiger Intelligenter 

Verkehrssysteme (IVS). Es besteht Bedarf an weiteren delegierten Rechtsakten für 

Maßnahmen, die noch getroffen werden müssen und in den Geltungsbereich der 

Richtlinie 2010/40/EU fallen. 

(3) Gemäß Artikel 12 der Richtlinie 2010/40/EU läuft die der Kommission übertragene 

Befugnis zum Erlass der in Artikel 7 der Richtlinie genannten delegierten Rechtsakte am 

27. August 2017 ab. 

                                                 
6 Richtlinie 2010/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2010 zum 

Rahmen für die Einführung intelligenter Verkehrssysteme im Straßenverkehr und für deren 
Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern (ABl. L 207 vom 6.8.2010, S. 1). 
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(4) Um die Ziele der Richtlinie 2010/40/EU zu verwirklichen, sollte der Kommission für einen 

zusätzlichen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 27. August 2017 die Befugnis übertragen 

werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

Rechtsakte über die Spezifikationen zu erlassen, die erforderlich sind, um für die 

vorrangigen Maßnahmen die Kompatibilität, Interoperabilität und Kontinuität der 

Einführung und des Betriebs von IVS zu gewährleisten. Dieser Zeitraum sollte sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge verlängern, es sei denn, das Europäische 

Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung. Es ist von besonderer 

Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den 

Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung7 niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten 

das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang 

zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind — 

HABEN FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:  

                                                 
7  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=2560&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:14332/17;Nr:14332;Year:17&comp=14332%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=2560&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/40/EU;Year:2010;Nr:40&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=2560&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=


 

 

14332/17   db/tt 7
ANLAGE DRI  DE 
 

 

Artikel 1 

Die Richtlinie 2010/40/EU wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 12 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 12 

Ausübung der Befugnisübertragung 

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 7 wird der 

Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 27. August 2017 

übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des 

Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, 

es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

3. Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 7 kann vom Europäischen Parlament oder 

vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 

seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem in ihm 

angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 

Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 

nicht berührt. 

4. Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen, im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen. 

5. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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6. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 7 angenommen wurde, tritt nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 

den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 

Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.“ 

2. Die Artikel 13 und 14 werden gestrichen. 

3. Artikel 17 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„5. Die Kommission nimmt gemäß dem in Artikel 15 Absatz 2 genannten 

Beratungsverfahren bis zum 27. Februar 2011 ein Arbeitsprogramm an. In dem 

Arbeitsprogramm werden Ziele und Fristen für seine jährliche Durchführung genannt 

und die gegebenenfalls notwendigen Anpassungen vorgeschlagen. 

Die Kommission aktualisiert bis zum ... ...[12 Monate nach dem Inkrafttreten des 

vorliegenden Beschlusses] sowie vor jeder Verlängerung der Befugnis zum Erlass 

delegierter Rechtsakte um fünf Jahre gemäß Artikel 12 Absatz 2 das 

Arbeitsprogramm, das mit den Maßnahmen gemäß Artikel 6 Absatz 3 in 

Zusammenhang steht.“ 

Artikel 2 

Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Geschehen zu ... am ..., 

Im Namen des Europäischen Parlaments   Im Namen des Rates 

Der Präsident   Der Präsident 

 

 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=2560&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:14332/17;Nr:14332;Year:17&comp=14332%7C2017%7C



